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At NkllMW d» MOolUstllS.
Anläßlich der Jahresversammlung des Bundes

der schweizerische» Frauenvereine 1022 in
Lausanne hat das ..Schweiz. Franenblatt" die

Ansführiulgen wiedergegeben, in denen Herr
Bnndcsrat Mus» die Notwendigkeit und die
Bedeutung einer Revision der bestehenden
eidgenössischen Alloholgesetzgebimg darlegte. Nnn
handelt es sich in erster Linie darum, die verfas-

Jnngsmäßige Grundlage für die neue Gesetzgebung

zu schaffen durch Revision der Alkohvlartt-
kel der Bundesverfassung: Art. 32 bis und Art.
st. Die Bnndesversancmlnng hat bekanntlich
diese Revisionsarbett durchgeführt »nd einen
Bundesbcschlnst gefaßt, welcher der Volksabstimmung

unterliegt. Aus abstimmungstechntsche»
Gründen werden die beiden revidierten Artikel
dem Bvlk in getrennten Vorlagen zn verschiedenen

Zeitpunkten »nterbrettet werde». Der
Bundesrat hat festgesetzt, daß der neue Art. "2 bis,
der sogenannte Schuapsartikel, schon am 3. Juni
vor den Volksentscheid kommen soll.

Angesichts dieser Tatsache ist es angezeigt, zu
wiederhole» und dein Volksbewußtsein nahe s»
bringen, daß es sich bei dieser Bersassungsrevl-
sic-n um eine Reform des Alkoholwesens handelt,

dle nicht nur iu fiskalischer, sonder» ebensosehr

tu moralischer Beziehung von einschneidender

Wirkung sein soll. Die Aufklärung darüber
muß in alle Bolkskreise hineinbringen, namentlich

erscheint e-A ivnnschenswert, baß sich die
Frauen nur die Angelegenheit bekümmern und
ihren Einfluß zugunsten einer zeitgemäßen
Neugestaltung des Alkoholwesens geltend machen.

Jede Verfassung und jede Gesetzgebung
haben ihre Zeit. Aenderu sich die Verhältnisse,
dann muß sich auch die Gesetzgebung anpasse», wie
sich der Rock dem Körper anzupassen hat. Der
besiehende Art. R'bis der Vuudesverfassuug ist
1880 »nd die darauf beruhende Gesetzgebung >887

in Kraft getreten. Sie waren entstanden, um der
chaînais herrschenden SchnapSpest Einhalt zu
tun. In den Jahren 1870—1880 hatten die
Kartoffel- und Getretdebrennereie» hauptsächlich in
den Kautonen Ver», Luzer», Solothurn, Freiburg,

Baselstadt und Basellaud einen starken
Aufschwung genommen. Mehr und mehr wurde
das Produkt dieser Breiincrctcn, der Nohsprit,
zum Volksgetränk — der billige Schnaps, „das
Gläschen des armen Mannes", bedrohte unser
Volk mit phnsischem, moralischem und ökonomischem

Ruin. Im Jahr 188k tat die Schweizerische

gemeinnützige Gesellschaft die ersten Schritte,
um die eidg. Behörden zum Eingreifen zn
verlassen. Es entstand der BerfassnugSartikel 32 bis,
der den Zweck verfolgte, den Mißbrauch gebrann
ter Wasser znrückzudämmen.

Diese Berfassnngöbesttmmnng bedeutete zur
Zeit ihres Jnkrasttretens eine» großen
Fortschritt. Im Jahr >880 belies sich der Verbrauch
des absoluten Alkohols auf 3,02 Liter pro Kovf
der Bevölkerung: im ersten Jahr nach der Dnrch-
führuug des Gesetzes (1880) betrug er nur noch

2,20 pro Kopf. Die starke Wirkung der Alkohol-
gesetzgebnug von >888 ließ aber allmählich nach:

heute erweist sich das Gesetz nicht mehr als genügend,

um setuen Zweck zu erfülle». Die Ursache
dieses Versageus ist in der Ausnahmebestimmung
zu suche», welche der Absatz 1 des Art. 32bis
enthält. Diese Bestimmung lautet: „Das Brennen
von Wein, Obst und deren Abfällen, von Enztan-
wnrzcln, Wacholderbeeren und ähnlichen Stoffen
fällt betreffend die Fabrikatton und Besteuerung
nicht unter die Bundcsgesetzgebung."

Dadurch ist, im Gegensatz zur Getreide-,
Kartoffel- und Ziickerbrennerei, das Brennen von
Wein, Obst und deren Abfälle», von Wacholderbeeren,

Enzianwurzelu und ähnliche» Stoffen von
jeder Kontrolle und Besteuerung befreit. Es
besteht somit ein Privileg zugunsten dieser
letztgenannten Stoffe. Darf mau sich verwundern, daß
diese gesetzlich geschaffene Vorzugsstellung das
Brennen dieser Rohstoffe allmählich gewinnbrtn-
geud gestaltete? — Man mußte die Erfahrung
machen, daß die Brennerei von Wein, Obst und
ihren Abfällen eine überraschende Entwicklung
nahm. Es kamen namentlich die Obstbrennereie»
auf: sie sind in den Kantonen Zürich, Luzern,
Aargau, Berit, Zug, Thurgan und St. Galleu
start verbreitet. Heilte gibt es in der Schweiz
30,000 Brennereien,' vvn 3012 schweizerischen
Gemeinden besitzen nur 730 keine ObstbrcnneretI
Dazu kommen in den Kantone» Zürich, Waadt
und Wallis «och Brennereien, die Wein, Trester
und Drnsen verarbeite».

Die Erklärung für die starke Zunahme der
Schnapsbreunereien in der Schweiz ist vor allem
in den Fortschritten der Brennerettechnik zu su»
chen. Diese Technik hat sich so vervollkommnet,
daß das Brennen für jeden Landwirt zur leichten
Möglichkeit geworden ist. Zu den ständigen Haus-
nud Grvßbrennereicn gesellen sich heute die
fahrbare» Brennereiapparate, die von Gehöft zu
Gehöft ziehen und in einem einfachen Verfahren
einen „einwandfreien" Schnaps erzeugen.

Daß diese Ueberhandnahme der Brennerei,
diese stets wachsende Schnapsproduktion ohne
Kontrolle und Besteuerung für die Bnndesfinan-
ze» ein Nachteil sein mußte, indem sie dem
besteuerten, monopolisierten Schnaps eine starke
Konkurrenz schuf, liegt auf der Hand. Die Fis-
knlgewinne der Alkoholverwaltung auf dem

Trniksprtt ginge» denn"anch in den letzten 20 Jahren

ständig zurück. I» einer Zeit, da der Bund
zur Durchführung seiner Aufgaben mehr denn je
auf die ihm zugewiesenen Einnahmequellen rechnen

muß, liegt in dieser fiskalischen Einbuße eine
Gefahr namentlich für die neuen sozialen
Aufgaben des Staates.

Nun sind wohl aber für uuS Frauen mehr
noch als diese fiskalische» Wirkungen die moralischen,

hugienischen und ökonomischen Folgen der
Zunahme der Schnapserzcuguug ausschlaggebend.
Aus den Gegenden, in denen die Obstbrennerei zu
einer Art ländtichcr Hnnsindustrie geworden ist,

meldet man eine erschreckende Zunahme des

Schnapskonsnms, einen Zurückfall in jenen schlimmen

Zustand, der einst zur Einführung der
bestehenden Alkoholgesetzgebuug drängte. Es wird
aus vcrjchiedeuen Gegenden berichtet, daß der
Schnapsverbranch in Volkstreise» Eingang gefun¬

den hat, tu denen er noch vor wenigen Jahren
unbekannt war. Es liegt darin der Beweis, daß die
bestehende Gesetzgebung allmählich ihre eindämmende

Kraft verloren hat und neugestaltet werbe»

muß, damit sie in Anpassung an die veränderten

Verhältnisse ihren Zweck wieder erfüllen
kann.

Es gibt gewiß eine edlere Verwendung für
den herrlichen Obftsegeu, den niiser Land der
erhöhten Svrgfalt der Obstva»i»knltnr verdankt,
als das Schnapsbrennen. Die verschiedeneu neuen
Verfahren, die für die Bereitung eines guten al-
kvhvlfreie» Obstweines auftauchen und sich stets
vervollkommnen, werden gewiß dazu führen, ein
wirklich einwandfreies Hausgetränk zu schasse»,

das allgemein verbreitet, dem Landwirt auch

finanziellen Ersatz für Einnahmen aus der Brennerei

sicher« kann.

Die AbstimmuugSvvrlage vom 3. Juni bringt
uuu die folgende Fassung für den Art. 32bts, der
Bundesverfassung: „Die Gesetzgebung über die
Fabrikation, die Einfuhr, die Reinigung, den Verkauf

und die fiskalische Belastung gebrannter Wasser

ist Sache des Bundes."

Damit ist die gesamte inländische Branntwein
brennerei unter die Kontrolle und Besteuerung
des Bundes gestellt. Man verfolgt damit das
Ziel, durch Ausdehnung der behördlichen
Kontrolle die Mißbrauche einzudttmmen. Der Sinn
der Gesetzgebung bleibt also der nämliche, wie er
schon 1880 war.

Zum Verständnis, und zur Abklärung über
diese neue Versassungsbestimucung wird es in den
interessierten Kreisen wesentlich beitragen, daß der
Entwurf eines Ansführungsgesetzes schon
vorliegt — der Entwurf eines neuen eidgenössischen
Alkoholgcsetzes wurde bereits von verschiedenen
Expertenkommissionen dnrchberatcn,' man wird
also nicht behaupten können, daß man das Volk im
Unklaren lasse über das, was der Verfassnngs-
artikel bezweckt.

Vcrfassuugsvorlagc und GesetzeSentwnrf kommen

den vitalen Interessen der Landwirtschaft in
weitem Sinne entgegen, sie bieten ihr gewisse
Garantien für die Verwertung ihrer Produkte, die

-ihr unter den gegenwärtige» iinsichern Vehältnts-
seu doppelt wertvoll sein müssen. Der getreue
Eckart der Banerninteresse», Pros. Dr. Lanr, tritt
denn auch mit richtigem Wettblick den Vorurteilen
»nd dem Mißtrauen entgegen, mit denen die Borlage

von manchen Vertretern der Landwirtschaft
aufgenommen wird.

In Franenkreise» denkt man vielfach in Al-
koholfragen weit radikaler als in Männerkreisen,'
man wird da gelegentlich höre», daß bei der Al-
kvholgesetzgebnng noch viel schärfer verfahren
werden dürste. Nun geht es aber im Laufe der
Welt oft nach dem Spruche: Wer zn viel will,
erhält gar nichts. — Seien wir also zufrieden mit
dem Fortschritt, de» die AbstimmnngSvorlage
bringt und helfen wir nach besten Kräften
Aufklärung schaffe», damit das Schweizervolk über

mißverstandene und eigensüchtige Interessen hinweg

den Entscheid fasse, der dem Wohle der
Allgemeinheit dient. I. Merz.

Schweiz.
Die Schlußtage der Bnndesversammlnng.

Schon am Mittwoch den 20. April tauchte il»
den Ratssälcn die Frage ans, ob die kurze Sessto»
nicht noch um einen Tag gekürzt werden könnte»
man entschloß sich doch für eine sechstägige
Arbeitswoche — selbstverständlich mit einem Sam-
stagnachmittag! — Die Ueberzeugung ist aber
wohl allgemein eingekehrt, daß solche einwöcheut-
liche Sessionen nicht befriedige». Sie gestatten der
ArbeitSfrcndigkeit kaum, sich an richtigen Aufgaben

anszulasscn. Die kleineren Geschäfte dagegen,
die das TraktandenverzeichniS der abgelaufenen
Session bis zur Zahl 88 ansteige» ließen, vermögen

es nicht, die Geister zusammenzuhalten, weil
sie sich zumeist an einen beschränkte» Jnteressew-
kreis halten. So tritt bet ihrer Behandlung zumal
im Nativualrat jene Unaufmerksamkeit zutage, die
vom Zuschauer auf der Tribüne leicht als ein »«-
angenehmer Maugel an Ernst »nd Würde
empfunden wird. Und doch hat eS auch etwas für sich,

wenn vom Berg der angesammelten Motionen,
Postulate, Interpellationen, kleiner Gesctzesro-
visivnen etwas intensiv abgegraben wird. Leider
hat sich im Nativnalrat die Tatsache ergeben, daß
die Herren Nationalräte und Interpellanten sehr
rasch bereit sind, eine Anfrage oder eine Anregung

anfzuwerfen, daß Präsident Jenny aber die
größte Mühe hatte, sie zur Begründung
heranzubringen.

Schon seit 1917 zieren dle im Nationalrat
erheblich erklärte» Motionen Kneklivvks «n> Dan-
court betreffend die Wählbarkeit der Geistliche»
in den Rationalrat die Traktanbenliste der
Bundesversammlung. Am letzten Freitag nun kam der
am 4. April 192k erschienene Bericht des Bundesrates

über die beiden Motionen im Nationalrat
zur Behandlung. Die Motion Kuellwolf ersuchte
den Bundesrat die Rechtsfrage zu prüfen, ob der
Artikel 70 der Bundesverfassung auch auf
reformierte Pfarrer anwendbar sei. Die Motion Dan-
cvnrt verlangt Prüfung der Frage, ob nicht der
Artikel 70 der B.-V. zn revidieren sei im Sinne
der Aufhebung der Unvereinbarkeit der kirchliche»
Amtstätigkeit mit dem Nationalratsmandat.
Der Bundesrat kommt in seinem Bericht zum
Schlüsse, daß der Art. 70 reformierte wie katholische

Geistliche i» gleicher Weise treffe, solange
sie im Amte stehen, hingegen hält er dafür, daß
kein Grund mehr besteht, die Geistlichen vom
Nationalrat anSznschließeu. Nach seiner Ansicht sollte
anläßlich einer Totalrcvision der Bmidesverfaf-
sung auch mit der Ausnahmebestimmung betreffend

die Geistlichkeit abgefahren werden. Es liegt
schon ein Widersinn darin, daß Geistliche alS
Ständeräte wählbar sind, nicht aber als Nationalräte.

Die .Kommission dcS Nationalrates stimmte
dein Bundesrat grundsätzlich bet, sie ist aber der
Meinung, daß mit einer Revision des Art. 7S

nicht zuzuwarten set, bis eine Tvtalrevistou
kommt, sondern daß eine möglichst baldige
Lösung wünschenswcrt wäre: dementsprechend
unterbreitete sie dem Rat den Antrag, es sei der
bnndesrätliche Bericht zu genehmige» tu der Er-

Ifenitteton.
Das Sternen-LUnb.

Bon Oskar Wilde.
Es sagte aber zu ihr:
„Nein, denn ich bin grausam gegen meine

Mutter gewesen, und zur Strafe ist mir dieses
lievel gesandt. Deshalb muß ich von hinnen ziehen

und durch die Welt mander», bis ich sie finde
und sie mir ihre Bergebnng gibt."

Und es lief sort in den Wald und rief seine
Mutter, zu ihm zn kommen: aber es erhielt keine
Antwort. Den ganzen Tag taug rief es »ach ihr,
und als die Sonne unterging, legte es sich ans
einem Bett vvn Blätter» nieder, nm zn schlafen.
Und die Böget und die Tiere flohen vor ihm, denn
sie gedachten seiner Grausamkeit, und es war
allein: nur die Kröte sah es an, und die langsame
Natter schlich vorüber. Und am Morgen stand
es ans und pflückte bittere Beeren vvn den Bäumen

und aß sie und ging seinen Weg durch den
großen Wald und weinte. Und altes, was es
traf, fragte es, ob es etwa seine Mutter gesehen
hätie.

Es sagte zum Manlwurs:
„Du kannst unter die Erde geben. Sage mir,

ist meine Mutter dort?"
Und der Manlwnrf antwortete:
„Du hast metne Augen blind gemacht. Wie

sollte lch es wissen?"
Und eS sagte zum Hänfling:
„Du kannst über die Wipfel der großen Bäume

stiegen und die ganze Welt sehen. Sage mir,
kanisst du meine Mutter finden?"

Und der Hänfling antwortete:
„Du hast mir die Flügel zu deinem Vergnügen
beschnitten: wie sollte ich stiegen?"
Und zn dem kleine» Eichhörnchen, das in der

Tanne wohnte und einsam war. sagte es:
„Wo ist meine Mutter?"
Und das Eichhörnchen antwortete:
„Du hast die meine erschlagen. Suchst du jetzt

gnch deine Mutter zn erschlagen?"

Und das Sternenktnd iveinte und neigte den
Kops und bat Gottes Geschöpfe nm Vergebung
und ging weiter durch den Wald und suchte nach
dein Vettelweib, lind am dritten Tage kam eS

zur andern Seite des Waldes und ging binab in
die Ebene.

Und wenn eS durch die Dörfer kam, verhöhnten
es die Kinder und warfen mit Steinen nach

ihm: und die Bauern wollten es nicht einmal in
den Ställen schlafen lassen, aus Furcht, es könnte
den Meltau auf das gespeicherte Korn bringen,
so furchtbar war es anzusehen, und ihre Tagelöhner

jagte» es davon, nnd niemand hatte Mitleid
mit ihm. Und nirgends hörte es vvn dem
Bettelweib, das seine Mutter war, obgleich es drei
Jahre lang über die Welt wanderte n»d oftmals
glaubte, sie vor sich auf dem Wege zn sehen, und
nach ihr ries und hinter ihr herlief, bis seine Füße
von den scharfen Kieseln bluteten. Aber einheilen
konnte es sie nicht und dle am Wege wohnten,
leugneten immer, sie gesehen zn haben, sie oder
etwas AehnUches, «nd sie verhöhnten seinen
Grain. Drei Jahre lang wanderte es über die
Welt, und in der Welt war weder Liebe noch Güte
noch Erbarmen für das Kind, sondern es war

eine Welt, wie es sie in den Tagen seines großen
Stolzes >tm sich geschaffen hatte.

Und eines Abends kam es a» das Tor einer
stark befestigten Stadt, die an einem Flusse stand,
und ob es auch müde und wnnd war, machte es
sich doch auf, hineinzugehen. Aber die Soldaten,
die ans der Wache standen, senkte» ihre Hellebarden

vor den Eingang und sagten rauh zu ihm:
„Was hast du in der Stadt zu suchen?"

„Ich suche nach meiller Militer," antwortete
eS, und ich bitte euch, laßt mich hinein, denn eS

kann sein, daß sie in dieser Stadt ist,"
Aber sie verhöhnten es, und einer von ihnen

schüttelte seinen schwarzen Bart, setzte seinen
Schild nieder und rief:

„Wahrhaftig, deine Mutter wird sich nicht
freuen, wenn sie dich sieht: denn du bist scheußlicher

als die Kröte des Sumpfes oder die Otter,
die im Moraste kriecht. Mache dich fort! Mache
dich sort! Deine Mutter wohnt nicht tn dieser
Stadt."

Und ein anderer, der eine gelbe Fahne in der
Hand trug, sagte zn ihm:

„Wer ist deine Mutter, und warum suchst du
sie?"

Und es antwortete:
„Meine Mutter bettelt wie ich, nnd lch habe

sie schlecht behandelt: und ich bitte euch, laßt mich
hinein, daß sie mir tlire Verzeihung gebe, wenn
sie in dieser Stadt weilt."

Aber sie wollten nicht nnd stachen nach ihm
mit ihren Speeren. Und als es sich weinend fort-
ivandtc, kam einer, dessen Rüstung mit goldenen
Blumen eingelegt war und ans dessen Helm ei»
geflügelter Löwe lag, und er fragte die Soldaten,

wer da Eintritt verlaugt hatte. Und die sagte»
zn ihm:

„ES war ein Bettler und das Kind einer
Bettlerin, und wir haben es fortgejagt."

„Et," rief er lachend, „laßt uns doch baS
schmutzige Ding als Sklave» verkaufen, und sei«
Preis soll eine Schale süßen WeineS sein."

Und ein alter Mann mit einem bösen Gesicht
ging vorüber nnd ries ans und sagte: „Ich will
es nm den Preis kaufen": und als er den Preis
gezahlt hatte, nahm er das Sternenkind bet der
Hand und führte es in die Staot.

Und nachdem sie durch viele Straßen gegange»
waren, kamen sie an eine kleine Tür in einer
Mauer, dle von einem Granatbaum bedeckt wur.
Und der alte Manu berührte die Tür mit einem
Ring aus geschnittenem Jaspis, nnd sie sprang
ans: und sie gingen fünf erzene Stufen hinunter
in eine» Garten, in dem schwarzer Mohn wuchs
und grüne Krüge ans gebranntem Lehm standen.
Und der alte Mann nahm ans seinem Turban ei»
Tuch aus bunter Seide und band dem Sternenkind

die Augen zu und stieß es vor sich her. Und
als ihm das Tuch von den Augen genommen
wurde, befand es sich in einem Kerker, den eine
Hornlaterne beleuchtete.

Und der alte Mann setzte ihm auf einem Holz-
teller schimmliges Brot vor und sagte: „Iß!" und
salziges Wasser in einem Becher und sagte:
„Trink": und als es gegessen und getrunken hatte,
ging der alte Mann hinaus und verschloß die Tür
hinter sich und verriegelte sie mit einer
Kette.

(Fortsetzung folgt.)



Wartung, daß bei nächster Gelegenheit an die Rett
vision des Art. 75 herangetreten werde im Sinne
der Aufhebung der Bestimmung laut welcher nur
Bürger weltlichen Standes in den Nativnalrat
wählbar find. Die Angelegenheit, die in frühern
Jahren, da man noch mehr im Geiste des
Kulturkampfes befangen war, sicherlich Erregung
hervorgerufen hätte, wurde in aller Ruhe diskutiert.
Einstimmig gelangte der Kommissionsantrag zur
Annahme.

Die Revision des Bundesgesctzes über Jagd
und Vogelschutz wird in den Räten noch zn harten

Auseinandersetzungen führen. Das verriet
schon die Eintretensdebatte im Rativnalrat. Für
Jagerkreise, Landwirtschaft und Vogelschutz bildet
das Gesetz den Tummelplatz widerstrebender In
teressen. Eine heftige Opposition findet das im
Entwurf vorgesehene Verbot der Sonntagsjagd.
Namentlich im Tessin regt sich der Widerstand, du

scheint das Sonutagsjägertuiu besonders zu blühen.

Es wurde Eintreten auf die Vorlage beschlossen,

und die Dctailberatnng bis zum Art. 9
durchgeführt. Das erste Streitobjekt war die Wildente,
nicht die Jbsen'sche, sondern die wirkliche, die im
frühen Herbst unsere Gewässer bevölkert und sich

in städtischen Wasseranlagen so manierlich
benimmt, wie eine richtige Kultnrente.'Soll sie unter
die schädlichen Vögel eingereiht werden, wie es
die Landwirtschaft wünscht und demgemäß schutzlos,

„vogelfrei" sein? Bei dieser Frage stellte Hr.
Rocheix von Genf eine der Wichtigkeit des Ge
genstandes nicht entsprechende Unaufmerksamkeit
setner Kollegen fest, die ihn bcivog, Verschiebung
der Weiterberatung auf die Junisessivn zu
beantragen. Der Rat neigte sich dieser bessern Einsicht.

Im Ständerat bewegte mau sich gegen Ses-
sionsschluß zu stark auf dem Boden der Landwirtschaft.

Eine Motion und eine Interpellation deS
beimischen Vertrauensmannes der Bauernsame
Hr. M oser führten in die Gebtete des Viehhandels

und der Senchenentschädignngen hinein.
Vundespräsident Scheu rer, der stellvertretende
Chef des Volkswirtschaftsbepartemeuts, äußerte
sich mit vollkommener Sachkenntnis zu den
auftauchenden Detailsrageu. Die Motion, welche den
Bundesrat einladet, die Frage einer einheitlichen
eidgenössischen Regelung des Viehhandels zu prüfen,

wurde erheblich erklärt und von der
Beantwortung der Anfrage über die Höhe der künftigen
Bundesbeiträge für die Seuchenentschädigungen
erklärte sich der Interpellant befriedigt.

Beide Räte stimmten der Verlängerung dcS
vorlänsigen Abkommens zwischen der Schweiz und
Deutschland betressenh die deutschen Ledeusver-
stcheruugsgesellschaften zu; der Ständerat gab hie-
zu eine Protokollerklnruug ab, die in ihrem
wesentlichen Teil den Bundesrat ersucht, alles zu tun,
was möglich ist, um die Rechte und Jnieressen der
schweizerischen Versicherten gegenüber den den!
schen Gesellschaften zu wahren und um bei anfälliger

Uebernahme der notleidenden Versicherungen
durch schweizerische Gesellschaften die deutschen
Gesellschaften zu veranlassen, ihre Verpslicbtuuaen
gegenüber den schweizerischen Versicherten so

weitgehend als möglich abzulösen.
Das Postverkehrsgesejz, das im Ständerat in

dieser Session zum zweitenmal zu Gaste war,
kehrt ohne Zugeständnisse an die wichtigsten
Beschlüsse des Nationalrates zu diesem zurück. —
Nach wie vor erklärt sich der Ständerat gegen eine
Reduktion der Zeitnngstransporttaxe und vor
allem gegen die Aushebung der Portvsreshcit.
Schon sott ein Vermtttlungsantrag berett liegen,
welcher dieser größten Differenz ein Ende bereiten

möchte; ob der föderalistische Ständerat dafür
zn haben sein wird, das erscheint durchaus fraglich.

I. M.

Ausland.
Nach Lord CnrzonS Oberhaus rede,

sun. 3. V. 23.) Jil Deutschâand sah man
t» der Rede allgemein ein bedeutsames Ereignis,

eine Aufforderung, zugleich Ermutigung
au die deutsche Regierung, ein neues Angebot,

mit Garantien, zu machen, sah zugleich
darin oder legte hinein eine moralische
Verpflichtung des Redners und gar auch des
englischen Kabinedles, sich des Angebotes und der

Sache Deutschlands dann auch anzunehmen.
Alle politischen Parteien und die gesamte deutsche

Presse, immer die Denischnarionàlen aus--

W AK« Mm AOe liir das

mMA ZWM >» »Oel der W«.
Vou Prof. Dr. L. Gttythcr (Gießen).

II.
Einer etwas ausführlichen Betrachtung bedür

sen noch zwei interessante Zusammensetzungen mit
„Frau", nämlich das F r a » e n zim m e r und die

Jungfrau, sowie eine verkleinernde Ableitung
davon: das Fräulein.

Das Wort Frauenzimmer ist natürlich
zunächst eine S a ch bezeichnung gewesen, nämlich
für das Gemach, in dem sich in der Ritterburg oder
im alten Patrizierhause die weiblichen
Familienangehörigen samt ihren Dienerinnen aufzuhalten
pflegten; es ging aber dann letwa seit Anfang des

IS. Jahrhunderts) auch über auf die in einem
solchen Zimmer wohnenden weiblichen Personen
selber; namentlich auch auf das Gefolge einer
vornehmen Frau. Sodann bezeichnete es die Gesamtheit

des weiblichen Geschlechts, also die Frauen
überhaupt, jedoch mit der Beschränkung, daß
fie den besseren Ständen angehörten, wie es
denn z. B. im 18. Jahrhundert Zeitschriften gab,
die sich „Unterhaltungen und Belustigungen für
das Frauenzimmer" betttelien, wofür wir heute
etwa „Für die Damenwelt" sagen würden. Schließlich

(insbesondere im Laufe des 18. Jahrhunderts)
verengerte sich dieser Kvllektivbegriff zu einer
Bezeichnung für einzelne Personen, aber immer

genommen, waren auch der Meinung, daß das
Angebot möglichst alsbald zn machen sei.
Optimisten sahen bereits wie eine Fata morgana
eine neue Konferenz auftauchen, wo Deutschland

gleichberechtigt mitsprechen, wo dem arg
versteiften Krieg an der Ruhr ein Ende
gemacht sourde, und ein tatsächlicher nnd erträglicher

Friede endlich zustande käme.
So erlabte man sich im gequälten Deutschland

wieder einmal au Illusionen. Aber schon

tags darauf kam der kalte Strahl von England
her, dessen Presse nicht begriff, wie man in
Deutschland sich so versteigen tonnte. Hatte
doch der Lord-Minister nur mit klugen, wohl-
abgewogeneu Worten Dcritschland gesagt, daß
es, unter den tatsächlichen Verhältnissen an
ihm sein müsse, einen vielleicht möglichen Äus-
gang ans der Sackgasse anzubahnen, indem es
ein »enes, natürlich gegen früher höheres und
mit bessern Garantien versehenes Angebot
einreichen würde. Vorausgehend halte der Lord
überdies sein Bekenntnis zur Alliiertentreue
an Frankreichs Adresse gerichtet, wie es am
Borabend der neuen Lausanner Friedenskonferenz

zur Sicherung der alliierten Einheitsfront

schicklich nnd klug, sogar nötig war.
Die Deutschen mußten die Enttäuschung,

wie schon manche andere, über sich ergehen
lassen. Die Regierung Enno beschloß indessen,
der indirekten englischen Einladung doch Folge
zn geben, sich selbst, die Abneigung gegen in
Aussicht stehende neue französisch« Demütigung
und die in der Sache selber liegenden großen
Schwierigkeiten zu überwinden und das
Angebot zn machen. Es ist Mittwoch, 2. dies
überreicht und zugleich veröffentlicht worden.

Wir machen indes noch einen Augenblick
bei den Vortagen Halt.

In Frankreich hatte Cnrzons Rede, trotz
des verbindlichen Tones für den Alliierten und
Freund, kein Wohlgefallen ausgelöst, wie wir
vor 8 Tagen schon angedeutet. Man fand es

ausfallend, baß der Alliierte wie ein Neutraler
gesprochen und mit seinem Wohlwollen
zwischen Frankreich und Deutschland kaum einen
Unterschied geinacht. Dein in Aussicht stehenden
deutschen Angebet gegenüber hatte der
Ministerrat zum vornherein, nnd im Berein mit
Belgien, seine Haltung festgelegt, eine
Haltung des Nnvergnügens und der Abwehr. Es
ist nicht lange her, daß Präsident Poinearä
e-s.opportun fand, abzustreiten, daß er je deutsche

Angebote unbeachtet abgelehnt, und laut
zn erkläre», daß jedes ernsthaft?, genügende
Angebot ernsthaft nnd sorgfältig geprüft werden

würde. Ton und Hinterhalt liegen — wohl
gemerkt — in den Attributen. WaS wird für
Poineará ernsthaft und genügend sein? — Jetzt
lautete der Entschluß des Ministerrates so:
Voraussetzung zur Entgegennahme nnd Prüfung
eines deutschen Angebotes muß sei», daß
Deutschland die Besetzung der Ruhr als auf
Grund des Versailler Vertrages zn Nacht
bestehend anerkennt und jeden passiven 'Widerstand

mit allen Konsequenzen ausgibt, daß es

kapituliert. — Poinearö will Deutschland,
bevor er mit ihm spricht, vor sich auf den
Knien sehen.

Auf diese Parole hat sich dann so ziemlich

die ganze Presse eingestellt. Wir führen
nur einige Variationen an. Ein zn erwartendes

3V Milliarden-Angebot fanden alle durchaus

ungenügend. ,sTemPS" betonte, die ,,Wolke
von Berlin" werde vom „Wind aus London"
getrieben. „Wir werden zusehen, was London

Berlin erlauben wird." „Matin" fand
ein deutsches Angebot überhaupt nicht discutable.

Mit einer Regierung, die französische
Soldaten ermorden lasse könne überhaupt
nicht diskutiert werden, bevor sie nicht die
Waffen (passiven Widerstand) niedergelegt.
Ganz »»verhüllt erklärte „Intransigeant",
man müsse es mit Deutschland zu analogen
Zuständen kommen lassen wie damals, als Erz-
bcrger und Winterseid Marfchall Foch das
Waffenstillstandsgesuch unterbreiteten. Frankreich

werde dann gebieterisch die Aufgabe des

passiven Widerstandes nnd die Unterzeichnung
einer Reihe von Forderungen innerhalb dreier
Stunden fordern, wo'ourch die Ruhr in den

Friedenszuftand und zwar unter fvanzSsischxr
und belgischer Besetzung versetzt würde.

Einen andern Ton schlugen nur einige
linksbürgcrliche Blätter an wie „Oeuvre" und

»och mit der uns hcnte so befremdlichen —
Unterstellung, daß es sich um Damen aus guter Familie
handelt. Belege dafür ans der Literatur dieser
Periode ließe» sich leicht häufen. Ich begnüge mich
damit, eine besonders lehrreiche Stelle aus dem 12.

Buche von Goethes „Dichtung nnd Wahrheit"
anzuführen, wo er die Geheimrätin von Hesse und
ihre Schwester, „Demoiselle Flachsland", die Braut
Herders, als zivet „Frauenzimmer von seltenem
Verdienste und Anlagen" bezeichnet! Nebrigens
finden wir schon in Lessings „Minna von
Barnhclm" eine Art Uebergang zn der jetzigen
verschlechterten Bedeutung des Wortes, insofern dort
der Wachtmeister Paul Werner die Kammerzofe
Franziska, also doch eine Person dienenden Standes,

gern — liebkosend — mit „Frauenzim-
m e r che n" anredet. Je weiter wir uns dann der
Gegenwart nähern, eine desto verächtlichere
Färbung hat das Wort erhalten, namentlich im ganzen
Norden, wo es ungefähr schon dem schimpswvrtarti-
gen Frauensperson oder Frauens-
mensch lSettenstttck zu Weibsperson oder -mensch)

gleich gilt, wogegen es sich in Sttdwestdeutschland
länger gegen das Herabsinken zu wehren vermocht
hat.

Die Zusammensetzung Jungfrau (mhd.

juoevrvurvs), die wir heute so scharf von der
„jungen Frau" unterscheiden, ist natürlich damit
ganz gleichbedeutend gewesen, da ja — wie wir
oben sahen — in der ältesten Zeit unter „Frau"
auch die unverheirateten Personen weiblichen Ge-

„Ere nouvelle". „Oeuvre": die Regierung
wolle Deutschland ans die Knie zwingen; erst
wenn man es gedeniütigt, wolle man mit ihm
reden. Dem gegenüber sei aber zu sagen, daß
das französische Volk anfange, den Repara-
tisnsstveit satt zu haben. — „Ere nouvelle":
Es ist gewiß sehr logisch, von unserem
frühern Feind, wenn er Frieden will, zu fordern,
er solle zuerst den wirtschasilichen Kampf
abbrechen. Aber es jst doch wenig weise, zum
vornherein einen Rene- «nd Butzakt zn verlangen.

Es ist sehr hübsch zn proklamieren: Wir
wo len ei» Dcn schickn ö aus den Knien; aber das
ist ei»5 schlechte Va^s, um loyal zn verhandeln,

und ein in der Demütigung unterzeichn
neter Friede nuire ein Friede auf schwachen
Füßen."

So viel von der geistigen Vorbereitung in
Frankreich. Und nun

Das neue deutsche Angebot.
Es ist a» die Alliierten alle gerichtet, nnd

soweit die Ploie bis jetzt bekannt geworden, dies ihr
wesentlicher Inhalt. Barleistung: M Milliarden
Goldmark, wovon 20 durch ein internationales
Anleihen anfznbringen und sofort zn bezahlen.
Nach 5 Jahren weitere 5, nach wettern 3 Jahren
die letzten 5 Milliarden. Bezahlte Zinsen als
Amortisationen vom Kapital abzuziehen (?>. Die
Reichsregiernng ist überzeugt, hiemit das Maximum

dessen anzubieten, was Deutschland in
seiner heutige» Lage unter Anspannnng aller Kräfte
werbe leisten könne». — Entspricht das Angebot
den Alliierten nicht, so schlägt Deutschland verschiedene

Formen einer internationalen Prüfung »nd
Entscheidung vor, der es sich unterwerfen will. So
eine Untersuchung und Feststellung der deutschen

Leistnngssählgteit durch eine internationale
Kommission voll Fach- und Vertrauensmännern,
nach Vorschlag des amerikanischen Staatssekretärs
Hughes, oder eine Spezialkommisstvn ans einem
Vertreter der Neparaftonskommission, einem
Vertreter Denischlands nnd einem Obman», nm dessen

Ernennung Präsident Harding zn bitten wäre.
— Als Bedingung zur Zahlungsmöglichkeit
fordert Deutschland, daß weitere Pfandergreifungen
und Sanktionen lStrafmaßnahmcn) aushören,
daß alle Gebietsbesetznngen über das Rheinland
hinaus ansgehvben, baß ein vertragsmäßiger
FriedenSznstand für Deutschland hergestellt werde,
nnd daß für die Zukunft Differenzen zwischen den
beide» Ländern, Deutschland und Fraukreich,
wenn sie nicht auf diplomatischem Wege beigelegt
werden können, einem ordmmgSmäßigcn
schiedsrichterlichen Verfahren zn unterstellen seien.

Ans dieser Grundlage schlägt Dentschtand
Unterhandlungen vor und verpflichtet sich, für die

Barzahlungen die Garantie der deutschen
Privatwirtschaft (Industrie, Landwirtschaft) beizubringen

(das Staatsgut ist bereits den Alliierten zum
Pfand gesetzt), (Leider verspricht die Regierung

hier nur die Garantie, gibt sie nicht, während

Frankreich und Belgien oft «nd laut genug
erklärt haben, mit Versprechungen sich nicht ab

finden zn lassen.)
Nach allem, was vorausgegangen, kann dieses

alte neue Angebot leider keine hoffnungöfrvhe
Aussicht geben. Bald möchte es sich zeigen, daß

auch die Lordrede nur ein Zwischenfall, eine Episode

war. Ans England wird Enttäuschung bis
zur Niedergeschlagenheit gemeldet. Was seit
Bekanntwerden der Note ans Frankreich schon

vernommen werden konnte, können wir, mit den

B.-N. dahin resümieren: Nicht diskutieren, diktieren

will Poinearö, nnd trotz „Oeuvre", „Ere
nouvelle" und ihrem ohnmächtigen Anhang ist nnd
bleibt Poinearö auch weiterhin das offizielle
Frankreich.

Die neue Lansanner Friedenskonferenz
ist Montag, 23. April, eröffnet worden. Mit einem
etwas reduzierte» Apparat scheint sie befriedigend
zu arbeiten und voran zu kommen, wobei die Türken

schon einige Erfolge eingeheimst haben, so daß
der von Jsmet Pascha herbeigeführte Abbruch vom
4. Februar für ihn bereits rentabel geworden.
Wir gedenken über die Konferenz samt ihren nicht
programmäßtgen hors d'oeuvres, Chester Konzession,

Milttärbewegungen an der syrischen Grenze,
ein andermal znsqmmenhängcnd zu berichten.

Der Bürgerkrieg in Irland
scheint endlich am Erlöschen zu sein. Nachdem in
dem rücksichtslosen Kampf der letzten Zeit auch den

Republikanern ihre Besten wie schädliches Wild

schlechts begriffen wurden. Es folgt aber darans
weiter, daß auch diese Benennung zunächst nur
auf junge Damen ans höheren Kreisen beschränkt

war, und demgemäß hat sie sich auch bei unsern
Dichern noch einen edleren, hoheitsvollen Anstrich
zu bewahren vermocht (vgl. etwa Schillers
„Glocke" und „Die Jungfrau von Orleans").
Aus unserer Gemeinsprache ist sie dagegen
beinahe verschwunden und wird hier fast nur nvch

gebraucht, wenn speziell ans die unberührte
Keuschheit eines jungen Mädchens (die sog.

„Jungfranschaft") hingewiesen werden soll.
Anders steht es mit der abgeschliffenen Form
Jungfer. Sie hat längere Zeit als ehrenvolle
Bezeichnung und Anrede für junge Mädchen aus
guten bürgerlichen Familien gedient und sich als
solche in der Schweiz bekanntlich noch bis in die

Neuzeit hinein zu erhalten vermocht. Auch in
Deutschland leben noch einzelne Erinnerungen
an diesen Sprachgebrauch weiter, wie namentlich
in der „alten Jungfer", serner in der

„Jungfernrede", wie man nach englischem

Vorbild« (maickoospseed) die erste Rede eines
Abgeordneten im Parlament nennt, und wohl
auch noch in den Hamburger Straßennamen
Jungfern stieg. In Mißachtung verfiel das

Wort bei uns dann namentlich dadurch, baß es

sich allmählich zur Berussbezeichnung für Personen

in dienender Stellung verengert hatte,
wie insbesondere noch jetzt Kammerjnngser
für eine Zofe gebraucht wird.

abgeschossen worden, iK es um d« Baler a

bedenklich leer nnd einsam geworden. Doch stellt der
unentwegte Fanatiker auch heute nvch Bedingungen

für die Einstellung des Kampfes. Die Regierung

werde nicht antworten, da sie die Republikaner

als Rebellen betrachtet, mit denen nicht zn
unterhandeln sei.

4. Mai früh: Der französische Ministerrat lehnt
die deutschen Vorschläge einstimmig als völlig
ungenügend «nd nnannehmbar ab. Die französische
Presse sei dagegen weniger einstimmig in der
Ablehnung als Tags vorher. — Die englischen
Zeitungen seien über die Schnelligkeit der französi
scheu Ablehnung erstaunt. — In Italien findet
man die Vorschläge als Grundlage von Verhandlungen

bra: ich bar. In Amerika sagen sie, daß das
Angebot nicht bei Seite geschoben werde» könne,
sondern eine ernsthafte Prüfung dnrch Frankreich
nnd die Welt verdiene.

KÜilW Mkl ilk ZllWtzklMM?
iü Kr Mkîz.

In den meisten uns umgebenden Ländern ist
das Jngendstrasrecht bereits in weitgehendem
Maße ausgebaut. Auch bei uns in der Schweiz
hat diese Bewegung schon vor geraumer Zeit
ihren Ansang genommen und namentlich in den
letzten Jahren ist hierin manches erreicht morden.
Aber wie bei allem ans der Welt, das sich einen
Platz erobern will, und wäre eS noch so gut, gift
es auch bei der strafrechtlichen Behandlung jugendlicher

Delinquenten gegen allerlei anzukämpien,
sei es gegen das mangelnde Verständnis für die
Sache selbst, gegen Anfechtungen in bezug ans die
Organisation oder die Handhabung der betreuenden

GesetzeSvvrschriften. Zum Glück für die
Fugend gibt es aber auch eine sehr große Zahl von
Personen — namentlich diejenigen, die am Ausbau

der Jugendfürsorge tätigen Anteil nehmen —
die die Wichtigkeit und Bedeutung dieser Institutionen

in vollem llmsauge erkannt haben und sich

ihr mit einer wahren Hingebung widmen. Gerade
mit Rücksicht auf ihre Notwendigkeit wäre Ihr
eine viel raschere Ausbreitung und Entwicklung
zn wünschen.

In St. Gallen existieren schon seit 1913 in
jedem Bezirke spezielle Gerichte für jugendliche
Delinquenten, die sich zusammensetzen auS dem
Präsidenten des Bezirksgerichts und 2 Mitgliedern oer
Jugendschtttzkommtssivn (Strafprozeß-Ordn. v. 8.

April 1912). Das gleiche Gesetz bestimmt, daß
Jugendliche unter 14 Jahre» jeder strafrechtlichen
Verfolgung entzogen sein solle», daß nur EUern.
Vormundschaftsvehorden und der Negiernugsrat
kompetent sind, die erforderlichen Maßnahmen zn
treffen. Aehnliche Bestimmungen finden wir in Ap-
penzell A.-Nh. nnd Obwalden. Baselstadi und
Bern, die die Echnlgerjchtsbarkeit eingeführt hatten,

haben diese zufolge unbefriedigender
Erfahrungen wieder falle» lasse».

Eigentliche Jngenögerichtsgesetze limben wir
bis jetzt in der Schweiz erst in 3 Kantonen. Der
erste war Genf (4. Oktober 1913), ihm folgte
Neuenburg (3l. Mai 1917) und dann Zürich i-l.
Mai 1919). Während es sich in den beiden
welchen Kautonen »m speziell für die Aburteilung
jugendlicher Rechtsbrecher geschaffene Gesetze

handelt, finden, wir im Kanton Zürich die
maßgebenden Bestimmungen als Erweiterung der
neuen Strafprozeßordnung vom 4. Mai 1919.

Trotzdem stellen sie ein wohldurchdachtes, in 24

Artikeln zusammengefaßtes JngeudgerichtSgesetz
darö'ft

Das System dieser Jugcndgerichtsgesetze in
den genannten Kantonen ist verschieden, dagegen
die Grundzüge sind mehr oder weniger dieselben.

Vorbeugende, erzieherische und fürsorgliche
Wirkung wird angestrebt, unter möglichster AnS-
chaltung des strafrechtlichen bezw. kriminellen
Charakters, entsprechend dem tiefgehenden
Unterschied in der Psyche von Jugendlichen und
Erwachsenen nnd der bet den Ersteren vielfach noch

mangelnden Einsicht.
Die unter die oben genannten Gesetze fallenden

jugendlichen Delinquenten sind: Kinder Un

5) Bestimmungen, die in bezug ans Organi-
c»n notwendig wurden, sind enthalten in einer^

Verordnung über das Jugendamt des Kantons
Zürich vom 19. Februar 1919 nnd einer solchen
über das Strafverfahren »nd den Vollzug
gerichtlicher Strafen und Maßnahmen gegenüber
Kindern und Jngendlichen vom 10. Juli 1919.

Als die Jungfer so an Wert verloren, war
vorübergehend dafür — ganz wie Dame nnd für
Frau Madame — das französische Demoiselle
(ans latein. ciominivklln, Verkleinerung von
ckomiun) und in der Anredeform Mademoiselle,

verkürzt zu Mamsell, bei uns in
Aufnahme gekommen; nnd so fest hatten sich bald diese

Ausdrücke „eingebürgert", daß selbst noch der

treffliche Sprachretniger Jvach. Hetnr. Campe
— um 1813 — es für völlig unmöglich hielt, diese

Fremdwörter ans unserm Sprachschatz je wieder
zn verdrängen. Und heute — nicht viel über ein
Jahrhundert später — lächeln wir über jene
Demoiselle der Biedermeterzeit als eine längst
verschollene Antiquität, und auch die Mamsell fristet
— ohne weiteren Znsatz — nur noch auf dem

Lande als Vorsteherin der Milchwirtschaft (oder
überhaupt des Haushalts) auf größer» Gütern
ihr Dasein, während uns die mit ihr gebildeten
Zusammensetzungen für gewisse niedere Hantierungen

in der Stadt, wie Schneidern: am-
sell, Putzmamsell. Laden mamsell,
Vier- oder Bu ff e tm a m s e l l heute nach

dem Emporkommen des „Fräulein" meist schon

veraltet klingen.
Das Fräulein (mhd. vrouwelin) ist ja

nun eigentlich nichts anderes als eine Verkleinerung

von Frau (vgl. nordd. Frauchen), die

Erinnerung daran ist aber bereits derart ge^
schwunden, daß man — z. B. in Ostpeutzen — dazst

n och m a l s. eine Diminuitivform: „F rênle: m.



Mienburg vvn ,9—14, in Z»r:cy von >2 ->v
Jahren) und Jugendliche tt» Ncuenburg vvn 14

bis 1» und Zürich vvn t9—,9 Jahren). Die
àsi» Altersgrenze bedeutet alsv gewissermaßen
die Strafniündigkeit. Gens kennt diese Zweiteilung

nicht, sondern faßt alle in eine Gruppe (von
lv bis 18 Jahren) zusammen. Die Unterscheidung

zwischen Kindern nnd Jugendlichen äußert
sich namentlich darin, daß Kinder, wie schwer ^nch
daS Vergehen sein mag, niemals dem Strafgesetz
der Erwachsenen unterstellt werden können, es
kann also nie Gefängnis oder Zuchthausstrafe
iiber sie verhängt werden. Für sie kommen,
nachdem die Schuldfrage bejaht ist, unter Würdigung

des Charakters, der persönlichen Verhältnisse

des Kindes, sowie des Tatbestandes,
erzieherische Maßnahmen in Betracht. Diese könne»

bestehen in Erteilung eines Verweises,
Ueberweisung an die Schnlpslege àtt disziplinarischer

Bestrafung, Schadenersatz, Arrest oder
Unterbringung in einer Familie oder einer Er-
ziehungs-, Heil- oder Verwahrungsanstalt.

Uebertretnngeu von Kindern unter 12 (Zü-
rtch) bezw. unter 19 Jahren lNenenbnrg) werden
den Schulbehörden überwiesen und wo es sich

nm verwahrloste oder sittlich gefährdete Kinder
handelt, greift nach erfolgter Untersuchung die
Vormundschastsbehörde ein, die vvn sich aus die
guischeinenden Maßnahmen ergreift.

Im Gegensatz zur strafrechtlichen Behandlung

von Kindern kommt Jugendlichen gegenüber

das Strafgesetzbuch zur Anwendung. Der
Gesetzgeber hat aber vorgesehen, baß das Gericht
statt Buße vder Gefängnis einen Verweis
erteilen, statt Freiheitsstrafen Buße oder die
Einweisung in eine Anstalt, oder
Freiheitsstrafen bedingt verhängen kann. Ferner

kann es auf vollständigen oder teilweise»
rsatz des verursachten Schadens durch eigene

Arbeit erkennen. Letztere Möglichkeit ist nur im
ziircherischen Recht vorgesehen, Ncuenburg nnd
Genf kennen diese sehr wirksame Maßnahme
nicht.

In Zürich hat der speziell hiesür gewählte
Jugeudanwalt die Voruntersuchung zu führen,
die persönlichen und Famtlienverhältnisse des
Angeschuldigten abzuklären, den Strafantrag zu
stellen und die Strasurteile zu vollziehen, sofern
es sich nicht nm ordentliche Freiheitsstrafen handelt.

In» ferneren übt er die Schutzaufsicht /us
iiber bedingt verurteilte und bedingt entlassene
Jugendliche. Der Erfolg der ganzen Institution
hängt ganz erheblich von setner Persönlichkeit
ab, er mutz Psychiater, Erzieher und Richter sein.
Auch Frauen sind als Jngendanwalt wählbar.

(Wie wir in Nr. 11 unter „Kleine Nachrichten"

meldeten, hat der Regierungsrat des Kantons

Zürich sür den Bezirk Horgen Frl. Dr.
Marg. Schlatter als Jugendanwalt gewählt.
D. Red.)

Bei Verhandlungen gegen Kinder nnd
Jugendliche ist die Oeffentlichkeit ausgeschlossen und
auch die Berührung jugendlicher Delinquenten
mit Erwachsenen soll nach Möglichkeit vermieden
werden.

Die Beurteilung erfolgt im Kanton Zürich
durch die Bezirksgerichte. Durch Beschluß des

Kantonsrates können für die Beurteilung von
Kindern »nd Jugendlichen bet einzelne»
Bezirksgerichten Jugendgerichte errichtet werden.
Diese sind auö Mitgliedern des Bezirksgerichtes
und andern geeigneten Personen zu bestellen.

Personen, die nicht dem Bezirksgericht angehören,

werden von diesem gewählt. Auch in die

Jugendgerichte können Frauen gewählt werden.

Im Vergleiche mit den andern Kantonen hat

wohl Zürich bis jetzt so ziemlich die beste Lösung
In der Jngendgerichtssrage gesunden. Da sie auch

im Entwurf des Eidgenössischen Strafrechtes
ihre Regelung findet, ist zu hoffen, daß eines

Tages auch hier, wie im Zivtlrecht, einheitliche

Normen znr Anwendung kommen.
Dr. I. Hirt.

Eine Geschichte des Srauensiimmrechts.
Von Carrie Chapman Catt.

Es wird viele, die die Stimmrechtsfrage
namentlich in den letzten Jahren verfolgten, interessieren

zu höre», dab Mrs. Carrie Chapman Catt,
die langjährige Führerin des internationalen
StimmrechtsverbandeS, eine Geschichte des

Frauenstimmrechtskampses nach seinen verborgeneren

Motiven son its inside) geschrieben hat.Bie-

chen" hat bilden können. Lange Jahrhunderte
hindurch hat der Ausdruck lediglich die adligen
jungen Damen umfaßt, so z. B. noch in Goethes

„Faust", mo die BürgerStochter Gretchen
die Anrede „Mein, schönes Fräulein" schloss mit
den Worten zurückwies: „Bin weder Fräulein,
weder schön ." Aber noch am Ende seines
Lebens (1818) hat Goethe den Ausdruck auch sür
„bürgerliche" junge Mädchen gebraucht, nnd bald

darauf wurde er dafür — nach Anssterven der

Anreden Jungfer und Demoiselle — allgemein
üblich. Das bewirkte natürlich zunächst wieder
seine Uebertragnng ans allerlei Berufsarten.
„Das Fränlein" — ohne weitern Zusatz wurde
z. V. gleichbedeutend mit einem „Kinderfräulein",
d. h. einem jungen Mädchen mit besserer
Schulbildung znr Beaufsichtigung kleiner Kinder, oder
auch mit einer sog. „Stütze der Hausfrau", während

es in Verbindungen jetzt namentlich znr
Kennzeichnung praktischer Tätigkeiten im
Geschäftsleben auftritt, wie Laden-, Kontor.,
Schreibmaschinen-, Bankfränlein «sw
Nachdem sich schließlich auch die Dienstmädchen
„Fräulein" titulieren ließen, murde dann — ebenso

wie bei der Frau — das „gnädig e" susw.)

Fräulein" geschaffen, das — zunächst nur auf
die „obern Schichten" des Volkes beschränkt — nun
auch schon recht populär" geworden ist.

Mchlutz folgt.)

le» Anhängern des Frauenstimmrechts ist es kein
Geheimnis gewesen, daß die zutage tretende Opposition

namenlich in den letzten Jahren der Bewegung

nicht die eigentliche Ursache des lange
hinausgezogenen endlichen Sieges war, sondern daß
da verborgene Unterströmungen am Werke
waren, die sich hinter legalen Formen verbargen.

Niemand mehr als Mrs. Chapman Catt war
in der Lage, alle diese geheimen Unterströmungen
zu kennen. Während der langen Jahre ihrer
Führerschaft trug sie alte Tatsachen und Nachweise
zusammen und bewahrte die Dokumente auf. Einen
großen Teil der vergangenen Jahre wandte sie an
dieses Buch, das nun in Kürze erscheinen wird.
Das Buch ist ohne jede Uebertreibung, in schlichter
und eindringlicher Einfachheit und mit der an
Mrs. Catt so wohlbekannten Logik und Kraft
geschrieben. Es wird mit dem größteil Interesse von
all den tausend Männern und Frauen gelesen

werden, welche ihr „bißchen" an den großen Kamps
beitrugen. The Woman Citizen, daS ausgezeichnete
Organ der amerikanischen Frauen, hat 1999 Exemplare

in einer Vorzugsausstattung drucken und in
den Farben MrS, Catts, „blau und silber", einbinden

lassen im Gedanken, daß viele alte Freunde
das Buch als ein sichtbares Zeichen besitzen möchte»

dessen, daß sie selbst Mitkämpfer in dem großen
Kampfe gewesen sind. Das Buch wird wahrscheinlich

in erster Linie amerikanische Verhältnisse
berücksichtigen, aber darüber hinaus, da Mrs. Catt
als Vorsitzende des internationalen Frauenbundes
ihre Fäden nnd Verbindungen nach allen Ländern
und Verhältnissen hatte, auch für alle, die in der

Bewegung stehen, vvn Interesse sein. Das Buch

in dieser Vvrzngsansstattung ist durch den Verlag
von The Woman Citizen, 171 Madison Avenue,

Nativnaêverband der Frauen von Italic«:
Borgängig dem Kongreß des internationalen
Stimmrechtsverbandes wird in Noi» in den Tagen

vom 8.—IN. Mai ein Kongreß des National
bundes der Frauen von Italien stattfinden, der
dem Gebiet Erziehnng und Familie gewidmet ist.
Aus dem reichhaltigen Programm nenne» wir
folgende interessante Themen: Soziale Bedeutung

der Rolle der Familie in der Erziehung:
Erziehung des nationalen Gewissens: Erziehnng
des religiöse» Gewissens: Sexualerziehnng und
Koedukation: Zusammenarbeiten von Familie
und Schule. Eventuelle Anmeldungen zur Teil
nähme an diesem Kvngreß sind zu richten an die
Generalsekretär!» des Kongresses Vie XX Set-
tembre l)7 e. Rom (39).

Generalversammlung des Bundes italienischer

Frauenvereine. Die Generalversammlung
des Bundes italienischer Frauenvereine fand im
Herbst in Trieft statt. Außer den Delegierten der
Lokalverbände und angeschlossener Vereine waren

Vertreter von Zivil- und Militärbehörden
anwesend.

Aus den Berichten sind hervorzuheben: das
interessante Programm der GesundheitSkommis-
sion, die eine aufklärende Propaganda über Ge-
snndhettsfragen in den Schulen in Gang zu setze»
beabsichtigt,

das eingehende Referat der Stimm»echiskom-
missio» über die Erziehung der italienische»
Frau im Hinblick ans ihre Stellung als
Staatsbürgerin und über die Frage der Staatsangehörigkeit

der Ehefrau,
der Bericht des Ausschusses für Kinder- und

Mutterschutz über die Ergebnisse seiner
Untersuchung in Sachen der Findelhäuser, serner über
die Frage der Zulassung von Franen zu
Stellungen innerhalb der Verwaltung öffentlicher
sozialer Jnstitntivuen,

die Mitteilungen der GesetzeSkommission
über den Stand der FamUienrechtsgesetzgcbnng
und

öer Prvgrammentwnrf des Ausschusses sür
New-Jore, onm Preise vvn ^ Dollar ^9 Cents Fraucnbernfsfragen, betreffend die Errichtung

vvn Produktionsgenossenschaften.beziehen.

Frauenarbsit im österreichischen Parlament
Zwei Anträge, die in jüngster Zeit im

österreichischen Parlament von Frauen gestellt wurden,

beweisen neuerlich, daß die Frauen ein
besonderes Feld der parlamentarischen Arbeit zu
pflegen baben und auch pflegen. Das Mitglied
der grvßdcutschen Partei, Fran Emmy Strati
ai, die schon wiederholt für Förderung der

Jngendfürsorge und Jugendbtldung eingetreten
ist, hat einen Antrag eingebracht, der eine Regelung

der Ferienerholnngsaktionen bezweckt. In
diese Regelung sollen alle Ferienerholungsaktionen

etnbezogen werden, die eine dreijährige
Betriebsdauer nachweisen vder sich zu einer dreijährigen

Betriebsdauer verpflichten und sich auf
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18.

Jahr, sowie nicht selbst erwerbstätige Minderjährige

erstrecken, deren Erholungsbedürftigkeit
durch ärztliche Untersuchung festgestellt erscheint.
Zunächst sieht die Regelung die Einsetzung ständiger

Landesansschüsse vor, die aus Vertretern der
mit Erholungsfürsvrge betrauten Behörden,
öffentlicher Körperschaften und maßgebender privater

Organisationen bestehen sollen. Diese
Ausschüsse, deren Aufgabe es sein soll, die
Richtlinien für die Ferienerhvlnngsaktivtten
auszuarbeiten, werden in ständigen Landesgeschäftsstellen

arbeiten, deren Bildung und Zusammensetzung

vom Bundesministerinm sür soziale
Verwaltung genehmigt sein muß. Alle angeschlvsse-
nenen Ferienaktionen, die sich den Anordnungen
der Geschäftsstelle, bezw. des Ausschusses,
unterwerfen, sollen aus Bundesmitteln ein Drittel der
Veranstaltungskosten erhalten. Ein weiteres
Drittel muß durch das betreffende Land und die
Gemeinde, auf deren Kinder sich die Ferienaktion
erstreckt, aufgebracht werden. Das letzte Drittel
muß durch Beitrüge der Eltern gedeckt werden.
Zur Einzahlung dieser Beiträge müssen die
Organisationen selbst Stellen eröffnen vder sich an
solche Stellen anschließen. Die Bestimmung, die
den Eltern die Verpflichtung zur Zahlung eines
Beitrages auferlegt, der schon während des Winters

in monatlichen oder wöchentlichen kleinen
Zahlungen erstattet werden kann, ist besonders
zu begrüßen, weil der Sparzwaug bei der
gegenwärtigen Tendenz, das wertlos gewordene Geld
zu mißachten nnd sofort auszugeben, als ein wichtiges

erzieherisches Moment betrachtet werden
muß. Es ist gedacht, daß der Ausbau des
Sparzwanges in besseren Zeiten die Möglichkeit bieten
wird, die Ferienerholungsaktionen von Zuschüssen

aus Bundesmiiteln ganz unabhängig zu
machen.

Frau Olga R n d e l - Z e y n e k. Mitglied der
christlichsozialen Partei, hat bei der Beratung der
demnächst stattfindenden Volkszählung den
Antrag gestellt, die Hausfrauen, die einem eigenen
Haushalt vorstehen, gesondert zn zählen.
Dieser Antrag, der sofort angenommen mnröe, ist

ebenfalls sehr begrüßenswert, sind doch die
Hausfrauen bisher „als nicht berusstätig" nicht statistisch

erfaßt worden. Die Erfassnng gelegentlich
der Volkszählung dürfte für die weitere
Bearbeitung des Problems „Anerkennung des Haus-
franenberufes". die von den Frauen angestrebt
wird, eine wichtige Unterlage bilden. G. Iln.

(Nachrichtenblatt des Franenweltbundes.)

Schädliche Pressemiticilungen. Eine Abordnung,

vo» Sir Evelin Cecil geführt, begab sich

letzthin zum Lvrdkanzler, um die Einschränkung
der Berichterstattungen über Scheidungsprozesse in
den Zeitungen zu veranlassen. Ebenso äußerten
97 englische Polizeidirektoren vor der Kominisston
über die Scheidungsgesetze Sie Meinung, daß die
Berichte voll nnznchtiger Einzelheiten von höchst
nachteiliger Wirkung auf junge Leute beiderlei
Geschlechts seien. Das gleiche sagten fast alle befragten

Journalisten. Die von der Kommission darauf

gemachten Anregungen hatten bisher keinen
Erfolg, tatsächlich bietet die englische Tagespresse,
die um 1 oder 2 Pence jedermann zugänglich ist,
pornographischen Stoff, wie er in Buchform kaum
statthaft wäre. Diese Sache geht die Frauen sehr
nahe an: sie sollten als Wählerinnen die Verfechter

der Forderung unterstützen nnd die Zettungen,
welche gegen diese heimtückische Art der Volksver-
giftung ankämpfn, ermutigen.

Die Berufsausbildung arbeitsloser Frauen in
England erfolgt durch Znsammenarbeiten des
Arbeitsministeriums mit dem Zentral Committee on
Women's Training and Employment, das mit
erheblichen Geldmitteln ausgestattet ist. Das Ar-
beitsministertnm hat allein für Hanshaltungsschn-
len 51,999 Pfund Sterling ausgeworfen, mit deren
Hilfe 8799 Frauen eine Vollausbildung erfahren
haben, während 13,990 Frauen die vom Zentralkomitee

eingerichteten Haushaltnngskurse besucht
haben. Die Gesamtzahl der Frauen, die in der
Zeit der Arbeitslosigkeit beruflich geschult wurden,
beträgt 21,999. 139 Dienstboten wurden durch
Arbeitsnachweise vermittelt. Die Zahl der vvll
arbeitslosen Franen ist im letzten Jahre von 439,999
ans 199,999 herabgegangen. sSoztale Praxis.)
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Da dieses wichtige Thema in Rom zn
einläßlicher Besprechung kommen wird, bürste es
von Interesse sei», was Christa! Macmillau. die
Vorsitzende der Kommission für die Nationalität
der verheirateten Frau des internationalen
Stirnmrechtsverüandes, welche die Verhandlungen

iiber dieses Thema leiten wird, selbst in Wo-
mans Leader darüber schreibt:

Vom internationalen Standpunkt aus ist die
Frage der Nationalität der verheirateten Frau
eine öer brennendsten. Schon vor dem Kriege
hatten die Frauenvereine in der ganzen Welt
begonnen, zu dieser Frage Stellung zn nehmen.
Ihre Erfahrung lehrte die Frauen, daß sie nicht
mehr nur als „Anhängsel" ihres Mannes behandelt

werden wollen, sondern daß sie das gleiche
Recht wie er ans Beibehaltung oder Wechsel

ihrer Nationalität haben sollten. Obschon
heutzutage in den meisten Ländern das Gesetz
annimmt, die Fran habe die gleiche Nationalität
wie ihr Mann, ist dieses nicht immer so gewesen
Zum Beispiel wurde erst 1870 das Gesetz ange

SyMêràd w LerOmg.
tEinges.) Sonntag, den ik. April, erlebten

wir die Freude, Eilt Hämmer!:, die gefeierte
Spttieler-Nhapsodin, bei uns zn sehen. Sie bot

znr Einleitung einige trcsflich gewählte Proben
aus den Literarischen Gleichnissen, die kürzlich in
neuer Auslage erschienen sind. Den Glanzpunkt
>,es Abends bildeten zwei Gesänge aus dem noch

unveröffentlichten Epos des neuen Prometheus.
Die Künstlerin gestaltete den ritaneußaften Ent-
sagnngskamp? des Helden nnd seine Erlösertat
mit solcher Wahrheitskraft, daß wir Hörer in:
Innersten ergriffen lauschten. Der Theaterstück
wurde zum Tempel geheiligt, und selbst während
der Pausen scheute man sich, die andächtige Stille
zu brechen. Der Prometheus ist eine Dichtung von
gewaltiger Größe, die dem alttestamcntUchcn Hiob
würdig znr Seite steht. Von denen aber, so uns
mit reinen Hände» zu solch erhabenster Kunst
hinführen, geht reicher Segen aus und sie selber werden

gesegnet sein. E. Sch.

M Mln und MOer.
Schweizerische Elternzcitschrist für Pflege nnd

Erziehung des Kindes. Zürich, Verlag Art. Institut
Orell Füßlt. Jährlich 12 illustrierte Hefte

7 Fr., halbjährlich Fr. 3.50.
„Hätte ich so etwas lesen können, als meine

Kinder noch klein waren, das hätte mich gestärkt,
und mancher Mißgriff märe wohl unterblieben.
Es soll nun aber meinen Großkindern zugute
kommen." So sagte eine eifrige Leserin der Schweiz.
Elternzeitschrift, und in diesen Worten ist eigentlich

alles enthalten, was wir zur Empfehlung dieses

Blattes anführen könnten. Es liegen erst drei
Hefte vor uns: aber welche wichtigen und willkommenen

Ratickläae kür die Pflege und Gewöhnung

des Säuglings wie für die Erziehung des
heranwachsenden Kindes haben wir nicht schon bekommen!

Ob wir bis jetzt gedankenlos an gewissen
Erscheinungen im Kinderleben vorbeigegangen
sind, ob wir unsicher und ratlos vor dem schweren
Werk gestanden haben oder bewußt nnd mit
tatkräftigem Willen die mancherlei Schwierigkeiten
zu überwinden versuchten, in allen Fällen vermag
die Elternzeitschrift eine wohltuende Wirkung
auszuüben: sie zwingt zur Selbstbesinnung, klärt
auf, hilst, führt, überzeugt, ermuntert. Die
geschickte Darbietung zahlreicher praktischer Beispiele
spricht besonders an. Die Art, wie. sich das Blatt
eingeführt hat, und die Namen der Schriftleitung
sowie der verschiedenen medizinischen und pädago
gischen Mitarbeiter versprechen uns auch für die
Zukunft einen gediegenen und lehrreichen Lesestoff.

Als Btlds-Hmuck werden reizende Kinderbildnisse
geboten, welche für junge Mütter ungefähr die
gleiche Anziehnngskrast haben mögen wie die
ihnen begegnenden Kinderwagen: sie lassen keinen
vorbeifahren, ohne offen oder verstohlen unter das
Verdeck zu gucken, zu forschen, zu bewundern, zn
vergleichen. Eine Anleitung zur Anfertigung vvn
Kinderkleidern schließt jewetlen das Heft ab. Wir
wünschen der Schweiz. Elternzeitschrift einen großen

Leserkreis. A. Z.

nvmmen. welches bestimmt, daß eine Britin dnrcy
ihre Heirat mit eine»: Ausländer ihre Landes-
zugchörigkeit verliert. Und in den Bereinigten
Staaten wurde ein gleichartiges Gesetz erst an
fangs dieses Jahrhunderts angenommen. Die»'
allgemeine Regel hat zudem in manchen Ländern
Ausnahmen. In Frankreich. Bulgarien, Italien

nnd China verliert z. B. eine Bürgerin die

ser Staaten durch die Heirat mit einem Ausländer

ihre Landeszugehörigkcit nicht, anßer wem,
sie durch die Gesetze des Landes ihreS Mannes
dessen Nationalität erlangt. Eine andere Art
Ausnahme ist den Gesetzen Großbritanniens und
Deutschlands einverleibt. Die Gesetzgebung die
ser Länder verfügte 1913 und 1914, daß wenn ei»
Brite oder ein Deutscher während der Ehe seine
Nationalität wechsle, seine Gattin das Recht
habe, wenn sie es wünsche, Britin oder in,
andern Fall Deutsche zn bleiben. EI» oft
übersehender Punkt ist der. daß nicht in jeden: Lande
das Kind die Nationalität seines Vaters besitzt.
Zum Beispiel wird ein vvn deutschen Eltern in
Großbritannien geborenes Kind nach britischen,
Gesetz als britisch betrachtet, alS deutsch unter
deutschem Gesetz.

Die großen internationalen Frauenverbände

erstreben eine Reform der betreffende»:
Gesetze. Der internationale Frauenbund machte
schon 1995 besondere Erhebungen über die Lau-
deszngehörigkeit der verheirateten Frauen in
schiedenen Ländern. Die internationale Fraucn-
liga sür Frieden und Freiheit nnd der internationale

Frnuenstimni rechtsverband verlangten in
ihren letzten Kongressen beide, daß die verheira
tetc Iran die gleichen Rechte ans Beibehaltung
oder Aenderung der Nationalität habe wie der
Man». Nnd die nationalen Zweigvereine dieser
beiden Körperschaften wirken tu diesen: S:::!:e
in ihren Ländern. Im französischen Parlament
wurde ein solches Gesetz vorgelegt, in: dentschen
Reichstag die Frage aufgeworfen. Im britischen
Parlament ging ein Entwurf ans Aenderung des
jetzigen Gesetzes durch die zweite Lesung und ein
gemischter Ausschuß des Ober- und des Unterhauses

berät neu die Eingabe. Die Vereinigten
Staaten haben ihr Gesetz in dieser Hinsicht
bereits umgeändert. Dort unterzeichnete Präsident

Harding am 22. Sept. letzte» JahreS das
sogenannte Kabelgesetz. Die Kabelakte gibt
einer Frau bei der Verheiratung das Recht, ihre
Nationalität zu behalten. Ebenso hat sie das
uneingeschränkte Recht zur Ratnraltsieruug. In
Zukunft wird eine Amerikanerin, die einen
Ausländer heiratet, Amerikanerin bleiben, es sei

denn, sie verzichte auf ihr Bürgerrecht. Eine
Ausländerin, welche einen Amerikaner heiratet,
bekommt dadurch nicht ihres Mannes Nationalität.

Sie erlangt jedoch besondere Erleichterungen,

nm das amerikanische Bürgerrecht zn
erwerben. Die Zeit des ersorderlichen Ausenthaltes

im Lande znr Erlangung desselben wird vvn
fünf Jahren auf eines herabgesetzt. Eine eigenartige

Ausnahme vvn der allgemeinen Regel
besteht im amerikanischen Gesetz. Die Frau, die
einen Mann heiratet, dessen Nationalität mit
der Erlangung des amerikanischen Bürgerrechts
unvereinbar ist, kann nicht als Amerikanerin
betrachtet werden. Dies würde jede Fran
anschließen, deren Mann einer andern als der weißen

oder der Negerrasse angehört. Scheinbar
trifft diese Beschränkung den Mann nicht, der
eine Frau aus solch einer andern Nasse heiratet.
Die Annahme dieses Gesetzes hat klar gezeigt,
daß diese Frage nur international zufriedenstellend

gelöst werden kann. Unter Sem neuen
amerikanischen Gesetz wird eine Britin, die emen
Amerikaner heiratet, nach britischem Recht nicht
mehr als Britin betrachtet werden, noch nach dem
amerikanischen Recht alS Amerikanerin. Sie wird
ohne Nationalität sein. Anderseits wird die
Amerikanerin, die einen britischen Untertan
heiratet. Amerikanerin bleiben durch amerikamsches
Gesetz und Britin durch britisches Gesetz. Sie
wird zwei Nationalitäten haben.

Am ersten Tage des Kongresses in Rom
wird eine besondere Konferenz die Frage der
Nationalität der verheirateten Franen erörtern.
Es ist zu hoffen, daß die Diskussion wünschbare
Richtlinien und Vorschläge für die Gesetzgebung
in den einzelnen Ländern ergeben werde. Solche
Vorschläge könnten den Schwierigkeiten vorbeugen,

die sich ans der Gesetzgebung der einzelnen
Länder ergeben könnten, wenn diese ohne Rücksicht

auf die Gesetze der andern Länder vorgingen.

Besondere Beachtung verdient die Ans-
findigmachung einer Methode, welche sowohl sür
Länder, die ihre Gesetze vom Wohnsitz, als sür
solche, die dieselbe» von der Nationalität abhängig

machen, gleichermaßen anwendbar ist.

Ein weiterer Antrag geht dahin, daß eine
vorläufige internationale Abmachung entworfen
werde, welche dem Völkerbund oder einer
andern internationalen Behörde znr Prüfung
behufs nachheriger Annahme durch alle Länder der
Welt zn unterbreiten wäre.

Da die Richtung der Gesetzgebung, besonders
in den Ländern, wo die Frauen schon befreit sind,
auk Gleichstellung der Geschlechter in der Ehe wie
in andern Beziehungen geht, so ist dieser
Entwurf so zu fassen, daß er die Gesetzgeber veranlaßt.

die Nationalität aus der Grundlage der
Gleichberechtignng zn verleihen.

Alsdann mögen manche Schwierigkeiten, die
sich sonst einstellen könnten, vermieden werden.

währte Jugendschriftsteller am Werke sind, so dürfen

wir nicht ohne weiteres an der Konkurrenzfähigkeit

zweifeln. Die ersten zwei Hefte der
Schweiz. Jngendblätter bringen alS reichste Gabe
eine fortlaufende Jnngmädchengeschichte von El:,a-
beth Müller, dann kleinere Erzählungen. Rei,e-
bilder und Naturschtldernngen, Biographische» und
Geschichtliches. Gedichte, Rätsel »»nöAnle»tn»:aen
zn Handarbeiten für Knaben nnd Mädchen. Neben

guten Abbildungen zum Text sind in jedem
Heft zwei geschmackvolle Reproduktionen von
Kunstwerken. Das in der Verlagsanzeige
aufgestellte Programm, der Jugend Freude und
Belehrung, Anregung und Aufmunterung zu
bringen, wird bei dieser Gediegenheit und
haltigkeit des Stosses sicher erreicht, namentlich
wenn die Schristleitnng auch bei der Auswahl
der kleinen Geschichten recht sorgfältig vorgeht,
damit auch diese sich ans der Höhe der übrigen
Beiträge halten können. Wir wissen, und es wird
uns hier wieder bestätigt, wie schwer es ist.
gerade ans diesem Gebiet künstleriich Vollwertiges
zn finden. Die Schweiz. Jngendblätter dürfen
den Eltern znm Abonnement für ihre Heranwachsenden

Knaben und Mädchen bestens empfohlen
werden.

Schweizerische Jngendblätter. Herausgegeber,
unter Mitwirkung von Elisabeth Müller, vvn I.
Frohnmeyer und M. Ntngier. (Verlag von Friedr.
Reinhart. Basel. Preis jährlich für 12 Hefte von
32 Seiten Fr. 9.—. halbjährlich Fr. S.—.)

Noch eine Jugendzeitschrift neben Jugendborn.

Jugendpost usw.? Wird sie sich durchsetzen
können? So mußten wir fragen, als das erste

Heft erschien. Doch wenn der Neinhart-Vcrlag
verspricht, die Jngendblätter müßten in ihrer Art
der „Garbe" ebenbiìrìg werden, und wem» ßo.be-

Redaktion: Fraueninteresse» »nd Allgemeines. Helene

David. St. Gatten. Teilstraße 19. Telephon 8o.13.

Politisches: Inland: Lutte Merz. Bern. Depotstraße 14.

Ausland: Elisabeth SUihmaim. Aarau. Zelglistraße 8

(interimistisch.)
Feuilleton: Dr. Emmi L. Biihler, Aarau, Zelglistraße 58.

Schckstleitunq: Frau Helene David.

treiben die vielen taufenden von Haus-
srauen, die nur noch den besten 3usatz-

Kaffee, Künzle's „Sykos". karamelkonzentrierter Feigen-

Kaffee verwenden. Ausgfebig, hocharomatisch, sehr gesund
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List Du

?««NêàêâKs
ttî'inâ «tu
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klsc.rr.z.?z.o»i>iie!li.s.A>.ii.iìii»,ii.

liMlM » liMàÂ
(Dvrnei- KbviIanD)

kiii dürgeriiokv keine privat- und Dotelküetis inkl.
Patisserie. Lrnâbrungàkrs Lswâdrtv kaokm. Leitung
s.ult- und Nilebkur. pünkwüek. Lurs vom 23. Nal dia
27. 5 uni. Prospekts und Dokvronxsn.
838 Dotvi pension Liiberkorn.

prîvst Iîoc:!»8c:lKK»îe ^tirlâ
Witikonerstr. 53 'tel. Dottingen 29.02

Km 23. Nai 1923 beginnt ein neuer

HQOlckKir«
I.vitung: prl. K, Widmer. Diluer 0 Woeken.

MMWKlll»«. INI ». lîMà
licgelmässigv Korso von 3, K oder 12 Noaatvn. Le-
rien Kurse vom 6. ,1uli bis 16. Kugust, Lnttüokondvr
dil-mmoraut'vntiiîìli. 992 prl. kiax.

WlI-MM 3 M

k»

IV»

isr NZîîMâ
V

Das einzige, altbewährte Produkt siir chemisches Waschen zn Hause l In der gelben
Büchse mit aufgedruckter Gebranchsamveisung überall erhältlich.

SeNenksdrik LeirZidurA Tì.-K.

Telephon Bollwerk 12.33 Siidbahnhvsstraße 4

Kochkurse für seine und gut bürgerliche Küche.
Dauer 6 Wochen. Prospekte und Referenzen
durch die Leitung Trl. M. Zimmerman». 723

fkAZMllie.HMW" US
i'l e inn der piauenbilduogskarso kürTüektor 15». Kprii
un<t 17. 8ept. praktiselre unrl tiieoretiseke tiiebor.
Kindergärtnerlanenkurso. Nässigo preise. Prospekts
-uid us 1>ore Knskunkt durok <Iie Leiterin
9i t D«I«NV ltopp.

ßlMBsiÜKIÜMsijZ.HjMSi!"
/eugkausstr. 2 Nio. vom Labn-
bok. Lorgkättigv Küebs, nvuein-
ge» iebtste Logierximmvr. Keine

Trinkgelder.
Nil«
Mi! peiilsîol» vâbàii

pvrien- uncl Lrìioluogsaukentkalt kilr
junge NLdeken und Damen. Kus-
kuntt liureìi Lekwestvr U. Därlin.

M» «ivà-Zieà „S L kv8 vX «k"
prSektige, sonnige Lage «m Waide.
Kleine /aki Kinder, lndividneilv
Wartung und Pflege. Drosser Karten

und Lpisiptutr.. Lonnenbad. (juar^lampe, Kr?.t: Dr.
<1 K m rein. Pensionspreis inkl. ìir/.tl. Dvkandtung von
I r.10.— an. Rekorvneon. prosp.durek die kvsitserlnnvn
Lckwestvr Lmmz^ Leemann, Lvkwestsr là Keller.

llerlM AiSÄckert-InsUtut „pre Ie A A "
kuto 8ekutv. Lorgkìiitigo Lrr.ielrung
unâ Kaekbülks. Irübiieks» Lamilieu-

leben. Ltärkvndss Voralpenklima. Lrau K. Vogel.

..Sennrüli"
i,rZQrz>^s,rii iiv, svo«. u. «.
Lest eingerielrtete 8vmion-, Wasser- u. Diätkuranstalt.
Lrkolgreieke LvìianlZI. v. K dornVerkalkung, (iivkt,t(I>eu-
matismus, Dlutarmnt, Kvrvon-, Dor?-, liieren-, Ver-
cìauungs- u. /uokvrkrankk., küekständs v. Krippe vte.

pritlkutirskuren.
lit. prosp. p. Dau/e!»vn-kr»uvr. Dr. >ne<I. v. Segesser.

stMl-MMMlIMclllIIe „WMilIII"
lîlrekderg (Lern)

Naximum 10 LekiUerionon.
Prospekte uncl Keksren/.eneu Diensten.

îlRRàsus Mvnte krè
IiUKsno»easìsAnvîâ

Kuranstalt kür pbzs. citât, Tborapis, Lrkolgroioks
Lsiiaucltling bei Nagen-, Darm-, Kioren- u. Der?-
leiden, Stokkwoetisetstörungen, Diabetes, Dksuma
kiekt. 8pe?.i aideliandlung von Laseclow, Kstkma
und prausnkraokkeiteo. Pensionspreis v. Pr. 9.-
au. Ker?tlieke Lskaudiung. Prospekte krei durok

Die Direktion. 9ii

KSReînîGîÂS!»
Dosere Pension bistet lknon ?u Kr. 9.50 an-
genebmen und nutzbringenden Kukentkait.

ì.
«-W« M« A. WM

üud Lohn d. Frnul. in d. Berwalt. ». .Handel. Rasch
Tunbereit, in uns. Pensionat. Französ. in 3—5 Rio».
Ital., Engl. Rasch Steno in 3—5 Mo». Hanshalt,
Handel. Preise von Fr. 110 - an. Mödch.-Penfionat
S. Caugy, Nougemont (Waadt). 884

îN kM l? M MM - kl!»!
linden junge Kiädebsn, die dis âialo prauenkook-
sekuts oder anders Lekrinstituts besuelreo, /.immer
und Pension. Von diplomierter I skrsrin werden Kurse
in Korben, (Hätten, Kteidvimavkon eto. erteilt. 890

5»IM lîii W Vil W lîRSZM
ZekÂlîîlense^k KMdzlifWliLiiîlg^sii-vefligîiij

Pensionspreis inkl. ärxtlloker Lekandlnng, Lädsr. 5
klakl?oiten, kür Mitglieder von Kraokenkassen 1'r. 8.—
liir Privatpatienten b'r. 9.— bis 12.—. 879

As
rvsrrrr

St ci/èe'cch/è - sr» ösc/zs-

cr^>s«eia/^c?u^ öei?-

«Tir atesî (Zctsr/èilail

^a?z«î 7>ê>s/s//s. lêls/rrr-
<V?s rrcxz^

ol?s sàsn

klnsuîvrîekuk
^/âàs/ -z/lFe/è/-(rF/
.ver>?, eme Akke

sà/ c/ânn enk5/>ncà/
ec -z//srr /ìrs/!)."á'/--
ll/iFe/î. - TVo.be/?-
L/L>herêck e/î/-
.v/ipec/ten c/àen .4/r-
àc/epemAen. - lpitc
oeiWkc/s/i c/àe/às/i

//âàîZàe
ZZj. k!Iû!IW-!.I!î!iWMêt'^Ì!!!!lê

V/VjQkisisciQ»'

Pio. 26-29 Pr. 10. SO

Klo. ZK'-ZS Kr. 12. 50

W. kkSäSll-ZWZWMe
WiOtisIscisr

Klo. 56-45 Kr. 16. —

FrSulei«
gesetzte» Alters, gebildet, ti»
Hauswesen erfahren u. tüch

tig, zweier Sprachen mächtig,
gegenmättg in größerem
Betriebe tätiq, facht, gestützt
auf langjährige Erfahrung,
Wirkungskreis, sei es als
Hansdame zu Arzt od. Zahnarzt

oder in größeren Äe-
trieb. Offerten unter Chiffre
O F1460 S an Orel!FiiM-
Amisnc., Soloihurn. (916

Still«!» SS
Flasche à Fr. 2.-. 3.- ». 4.-
Gg. Hock, Samtätsgeschäst,

Äerisau. <913

IVKil DLN KS3K

Kostatt Ver-
dauungsbe-
sekwerden

IVoklböksgeu
durok

^0V0CttI?.l03lI
preis Pr. 3.—

III,ll«, lìiwtlià MlINrll

f^SPSPStLIPSkl PLOPNpi Likic^ dillig!

«UV. «I»?

Sie lernen

mit M mal geringern Kosten

»lêles
und in 10 mal kürzerer
Zeit als mit jeder andern
Methode, wen» Sied.
Selbstlehrwerk Nap id bestellen
Kein Unterricht und
Keine Borkenntniffe nötig
17 Jahre glänzende Erfolge
ges. gesch. Preis des Werkes
nur Fr. 8.80. Versand per

Nachnahme durch

MW VerZm Zug 48.
Erste Zeugnisse u. Referenzen

MMMMMMW!

Lmà
NMkSsS.
Hausindustrle), sehr solid
lind preiswert, prakt. und
moderne Schnitte tauch
aus einzusendende, eigene
Stoffe und nngenäht),
fabrizieren und liesern wir

direkt an Private.
Besticken von

»tll-I.MMW
mit Hohlsaum u.
Monogramm. Verlange» Sie

unsere Muster. 775

Frl. B. K L. Naef,
St.Peterzell,St.Ga!ien

Kit M» I«!

die kür eios erkvlgreioke Kur im Lüden
krouudl Vorkskr, erstklassige Kiieko, kvimiscks
Lekagliekkvit u. völlige Duke wüusvkeu, wollen
Prospekt u. lîeksreuzen voàvgou vom kerrl. u.
sonnigst gelegenen

PWàîinWz »M
Les.t'Am, O. ^s. 3àvsr^wanu

rrsn vom keii-t. u.

tW»

sWerWIIilll!
1800 ». 1800 m

pamitiär gekükrtss Dockgebirgskeim kür juogo
Damen und Nädoken. Prospekte postwendend.

VorstsdeDn:
prl. pann^ Porter.

Leit 4r?t:
Dr. p. Livktvadalia.

SchAerheim Oetwil a. S. (Zürich)
Untere Mittelschule sür Knaben und Mädchen von 12—16
Iahren. Bewährte Porbereiwng ans dle Kantons- und
andere höhere Schulen. Kleine Schülerzahl. tMnzinuim
12 Interne). Fähigkeltsklassen. Handarbett und Sport.
Familiäres Leben. Schöne Lage. Mäßiger Preis. Prospekt

und Referenzen durch die Leitung Dr. phil. Wilh.
S Dr. phil. Klara Keller-Hiielimaun. 2003

IMW »MWWMM All
WctillMlII

von pi-au pgll-8tslner. Kintritt: dauuae, Kpril u.
Leptewbvr. Prospekts und vor?ügl!edo keksrsu?sn

Ions d. ksppersimil s ^üriotisse
Kleins Kuranstalt kür Korvenlsidendo und Drkolungs-
bsdürkligs woibl. koseklsokts. Prospekts dured die
Lesiîr.erinnen und Leiterinnen:
69 Dr. mvä. 8. Stier. K. DiUer.

î8olil»enl»okWZrtscdaît
unâ Pension

ô» àà,gààâêll ,î,2
prseî.tvoUer pskenaukentkait in rnkigsr, staubkroisr
Lags mit wunderbarer àssiekt. Lcköne LedaUonan-
lagon, eigens grosse Waldungen in näoksisr Käks.
kvlsgenkeit ?u sekönou Lpasivrgäugen. Kute bürger-
liekv Küekv, reelle ketränke, mässigs preise, mit
kvkiioker pimpköklong pamilie VVvngvr-/i»i,nei nuuin.

Pensionspreis von Pr. 7.50 an.

MI km-UjM
Vllkiügüclis VeWeziW

lSêâ âllleàll
8v!»nid.

träfen v. 8ckud-
czràrne„kî^8"soliLn

«iie 8ckude svkort
vverâon

ldlìàì Lsn2ìrvkknen
ìkissev. î) 8ie erìieiiivn

enâ sc'nneU einen
ttvLdLianL

kì.8ît?àip» ckem.-teân.
^oviken, Vtieào?«».

Vetzet Kocfflsct mit Lutter
lâ liSlsUn überall srbältücb

Das Neueste in
Tüllvorhängen

Brise-Bise, Vitrages und
Draperien in jeder Brette
u. Preislage, i» weiß, oeru,
beziehen Sie am vorteilhaf¬

testen direkt bei
Ant. Stadler, Broderle,

Wil (St. Gallen.)
Muster franko. 853

-MWkll'
Leiden Sie schon lange
an offene» Beinen,
Krampfadern,
Beingeschwüren, schmerzhafte»
und entzündeten Wunden

».dann machenSic
unbedingt einen letzten
Versuch m. „Siwalin"
Wirkung überraschend
Tausende v. Zeugnissen
Fr. 2.50. Umgehender
28 Postvcrsand. 703
Dr. Fz.MIer. Willkau.

8!s MM. meij

Wir kiibren als 8ps-
v.isiität Lekukwsrk
allsr Krt in broitsu
Katar-pormö» kürKia-
dor uud Drwseksens.
Veriaogou 8iv unvsr-
bindiiok Lrospolci Kr. 7

kekorm Leliulilisus
Miiiler-Pedi-

/iiriek 1 Kirokgasss 7

ilimttilsttttlzttttl
5ierabgeselzte Preise auf

Strick-Maschinen
fürHausverdlenstindengang
barsten Okunimern u. Breiten,
sofort lieferbar. Event. Unterricht

zu Hause, Preist. Nr. 40
geg.MCts.inBrlefmarkenbei
der Firma Wilhelm Müller,
Maschinenhdlg., Stein, Aara.
Am Lager sind auch Sirick-
maschinen-Äadel» für allerlei

Sizstenie. Woll- n. Banm-
woilgarne, Lehrbücher. 615

».àeà/LaàMez

li. LeMlher Is.
in Leinen, Halbleinen und

Baumwolle,
Tischzeug, Servietten, Da¬

mast, Bazin,
Wasch-, Hand- u. Kiichen-

tücher, 9l0
lotilviktte IrMailsstattuiigen

Kaufen Sie billigst bet
Werner Egger,

Leinwandfabrikation.
Aarwaugeu.

Verlangen Sie Gratismuster.

II IW W»
nach Stcinach ohne Operation.

Genaue Informalton
gegen 20 Cts. in Marke»
vom Verlage Energie,
Rennweg 26, Zürich. 3l3

H tZraìis H
unâ cìlskroì versenàs !ck
niolne Prospekts Udsr
kienîskke u. 8snitspe Ukeì

II. NZckìe»', Vsr»k,
t?, Ilius âss IVtpez. 850

stsllSàlm-ssdnU

Kequoms mouatl. /aklung
!>eilW8û8ieîIIl!!s.!istsIsli

Hag

Gai z vorzügliche
nae»àeines wochenlan

Gebrauches von lofie'i n freiem Kai
Haq an Stelle des gewvbnliö
àsfees habe ich schon in einer große»
Anzabl von krankhaften Zustände»
des HerzenS. der Nieren und der
Nerven beobachten können. Ganz
besonders ist der koffe'l'nfceie Kaffee
Hag bei nervöser Schlaflosigkeit und
bei'Kettleibigkett z» empfehlen.

vr. rr.ecl. «. V. K.

lMgWlW
^srät in Verlegenheit bei un-
erwartetem Ks8ueh, wenn

/ur ànà ist.

692

Dâs oczsidöwäsirf? Locoi.fech

v à z V drzz u,^l l cde!<-ochfstt

MMsuî
st.srsder-Mrgi.Mrsu

Dnkukvksìrasse -> Dstkauspîat?
pür 630

jedes Wetter, jeden /week und jeden puss
kindvn 8io den passenden 8okuk In nur In.

(jualitäten ?.u billigsten rsgespreissn
kspai-aturva prompt u, billigst — Ltrtttnpk«

Versand nnck auswärts

8cllmil.kiïàist.'fgdck.li»ifii

lür tsnuvn« puLböclvll
verklndort das Lprisssigwerden, vortsikt don puss-
büden wasserkvste, kelmoligs parde, ermögliekt leiek-
tss Wiedsen. Kein pegen medr! Drkättliek in Kilo-
büokson in Drogeileu, Kolooiaiwarend. Verlangen 8io
Prospekts pabrikavt: 0tt« Dcl. Nunx, Drogerls
Ddvlwvlss, Tknn. MM- Nan »ekto »nk die Narkv kriol

kernei* I^eînHvanâ
Lett-, lisek-, Toiletten-, Küokvnwäsoko
Zn Leinen, Dalbleioen nnd Laumwolio.

Lpseialität: 793

krâut»/ìuîssî«î»e?ii
Ilekern in ansrlcannt vor^ügiiekvn (jualitäten
KlüIIer-LtüinMi Sc Lie., h«nZelltI»aI

Kavkkvlger von Nüller-.taexgl Lie.
Tel, Kr. 23. Kszründet 1852 Nüster umgebend.
Dm rrrwec//zk«»Fe» ^n vermeiden, bitten wir
Korrespondenzen genau an obige Adresse su riekten.

Flotte Herren-
u.Damvn8tokk«i,Mdie-;euerVuswaI>I,8truinpk'
woll«n u. Wollckvvkvn livkvrt direkt an private
su billigsten preisen gegen bar oder gegen Lin-
sendung v. Lekakwolls od. alten Wollsaeken die
rvLSPIKKNIN Mi z àil) in 8LKKW4LD

Muster lranko. 356

/ ^

lîsààSnlt
I ^cv.6ê5ch.^

slederrsschenäs ssoilerso!ß<e
bei ttaarauskaU, spLirUclUeià
ssâêìr3tv«ivk8, Sekuppen, Kr-
^rânen,>iiâklt<ûptî^keît.Meb-
ivre ?au8encl lokenâsie Isner-

tìroS5<î k'IaLCbe 3.50. 2778

ZNkkendîàrêms
brUIsn'ino. ks8ìo 2.80, llUss.
k r. 2.50. ttlrken-8ksmpvon 20
Ltz. - ?e netsroika lolletten eile
b'r. I.Z0. — prompter Versand.

Klpenkräutsr /entrale am 8t. kottüarcl, Paido.

W5s*Nm îssZâ /kpîSZKZllt
in vor?.üglieker (juaiität, iu plisser» u.piaseavn

emptietitt 2860

llds!- lllll! !I»ö!iZdSiI.Sk»sMi,8M iiW7ïstLîîZSS

VVNclsnsvvii.
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